
SPEZIELLE ANFORDERUNGEN

Brandschutz  
bei Seilbahnen

Die Planenden und die Betreiber von Seilbahnen müssen sich auch um die  
Sicherheit kümmern. Zum einen sind beim Brandschutz im Allgemeinen die  

einschlägigen Regelwerke zu beachten, zum anderen sind verschiedene  
architektonische und landschaftliche Herausforderungen zu berücksichtigen. 

obliegt dem Bundesamt für Verkehr (BAV), welches 
das eingereichte Gutachten auch prüft und freigibt.

Als Mindeststandard gilt für Seilbahnen die 
Qualitätssicherungsstufe 2 (Anforderungen Fach-
person gemäss VKF). Die Stufe kann auch auf-
grund der Personenbelegung sowie der erforder-
lichen brandschutztechnischen Massnahmen 
erhöht werden. Im Gegensatz zu Gebäuden wird 
die Personenbelegung nicht nur aufgrund der 
Raumgrösse ermittelt. Vielmehr ist dabei wichtig, 
wie viele Personen «am Seil hängen». Dabei kann 
schnell von einer grossen Personenbelegung 
ausgegangen werden.

Gesetzliche Grundlagen, Normen

Für Bahnanlagen gelten, nebst den normalen 
VKF-Brandschutzvorschriften, weitere Gesetze, 
Verordnungen und Normen. So müssen die In-
halte folgender Dokumente in einem Brand-
schutzgutachten mitberücksichtigt werden:
• 743.01 Bundesgesetz über Seilbahnen zur 

Personenbeförderung (SebG)
• 743.011 Verordnung über Seilbahnen zur Per-

sonenbeförderung (SebV)
• EU-Verordnung 2016/424 über Seilbahnen
• Konkordat über die nicht eidgenössisch kon-

zessionierten Seilbahnen und Skilifte (ehemals 
SR 743.22)

• SN EN 12929-1 Sicherheitsanforderungen an 
Seilbahnen für den Personenverkehr – allge-
meine Bestimmungen – Teil 1: Anforderungen 
an alle Anlagen

Von Jens Ziegel

J ede Berggängerin, jeder Berggänger 
setzt voraus, egal, ob Seilbahn, Sessel- 
oder Skilift, dass diese Einrichtungen und 
Anlagen über einen ausreichenden 
Brandschutz verfügen. 

Im Gegensatz zu Gebäuden gibt es aus einer 
Seilbahngondel keinen einfachen Fluchtweg zur 
Selbstrettung. Auch die Intervention für die Feu-
erwehr kann nicht ab dem nächsten Hydranten 
erfolgen. Die Anfahrtsmöglichkeiten zu den Tal- 
und Bergstationen sowie der Trasse bedürfen 
hinsichtlich Lage und zur Verfügung stehender 
Einsatzmittel der Einsatzkräfte genauer Planun-
gen. Dabei sind Lage der Stationen sowie die 
vorhandenen Einsatzmittel (Einsatzfahrzeug, Ski-
töff, Helikopter usw.) der zuständigen Feuerwehr 
zu analysieren und die damit bestmögliche Inter-
vention sicherzustellen oder bis zum Eintreffen 
der zuständigen Feuerwehr die baulichen und 
organisatorischen Massnahmen entsprechend 
verhältnismässig festzulegen. Dazu zählt auch die 
Überlegung, welche Löschmittel am Einsatzort in 
welcher Form zur Verfügung stehen. 

Genehmigungsverfahren

Seilbahnen sind dem Plangenehmigungsverfahren 
der Kantone unterstellt. Für die Thematik «Brand-
schutz» muss ein durch eine unabhängige Fach-
person erarbeitetes Brandschutzgutachten ein-
gereicht werden. Die Sicherheitsüberwachung 
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«Kein Seilriss 
infolge Brand, 

solange sich 
Personen in 

den Fahr
zeugen oder in 
den Stationen 

befinden.» 

• SN EN 13107 Sicherheitsanforderungen an 
Seilbahnen für den Personenverkehr – Bau-
werke

• SN EN 17064 Sicherheitsanforderungen an 
Seilbahnen für die Personenbeförderung – 
Brandverhütung und -bekämpfung

Risiken und Schutzziele

Seilbahnstationen zeichnen sich vielfach durch 
kompakte Bauweise und, damit verbunden, durch 
beengte Platzverhältnisse aus. Gleichzeitig er-
fordert der laufende Betrieb laufende Unterhalts-
arbeiten, diese vielfach in Verbindung mit Feuer-
arbeiten, und das meistens im Nahbereich der 
Seile.

Der Nahbereich der Bahnstation muss eben-
falls in die Risikobetrachtung mit einbezogen 
werden, die sogenannte Nachbarschaftsgefähr-
dung. Diese muss aber über die gesamte Strecke 
im gesamten Verlauf der Seile untersucht werden. 
Dabei sind z.B. überfahrene Gebäude (Hotels, 
landwirtschaftliche Gebäude usw.) entlang der 

gesamten Fahrstrecke zu berücksichtigen, da 
diese bei einem Brandereignis an sich eine Ge-
fährdung für die Seilbahn und deren Nutzer dar-
stellen können. Gleichzeitig gilt es, auch den 
Gefahrenbereich, welcher aus einem Seilriss 
durch das zurückschnellende Seil entsteht, zu 
bezeichnen.

So gilt bei Bahnen das primäre Schutzziel: «Kein 
Seilriss infolge Brand, solange sich Personen in 
den Fahrzeugen oder in den Stationen befinden.»

Beachtet man die Tatsache, dass ein Seilriss 
bereits bei ca. 300 bis 400 C° erfolgen kann, kein 
einfaches Schutzziel. Dieses hat dabei nicht nur 
bauliche und technische Massnahmen für den 
Seilschutz zur Folge. Mit der Bergung werden 
auch sehr hohe Anforderungen an den betrieb-
lichen Brandschutz gestellt.

Brandschutzgutachten

Zum Erreichen der Schutzziele und insbesondere 
auch zum Nachweisen, dass diese auch wirklich 
erreicht werden, wird ein Brandschutzgutachten 
verlangt. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen 
Brandschutzkonzept werden bei Bahnanlagen 
alle Räume separat betrachtet. So müssen die 
sensiblen Zonen wie Kommando-, Maschinen-, 
Technikräume, Installationswege, Werkstätten 
usw. ermittelt werden. Im Brandschutzgutachten 
werden jeder Raum sowie die gesamte Anlage 
anhand einer Risikoanalyse beurteilt. Die Analyse 
stellt die Grundlage für erforderliche Massnah-
men zur Eindämmung des Eintrittsrisikos sowie 
Minimierung des Schadensausmasses dar.

Ein weiterer Aspekt ist die Eigen- oder Fremd-
rettung der Personen in den Fahrzeugen und in 
den Stationen. Für die Rettung aus den Fahrzeugen 
wird in der Regel immer externe Unterstützung 
benötigt. Dabei steht die benötigte Zeit im Vorder-
grund, welche je nach Anfahrtszeit der Unterstüt-
zung erheblich sein kann und so auch erhebliche 
Anforderungen an den baulichen und technischen 
Brandschutz stellt, immer mit dem Schutzziel vor 
Augen. Einen grossen Teil im Brandschutzgut-
achten nimmt der organisatorische Brandschutz 
ein. Nebst den normalen Betriebsarten muss die 
Betriebsart «Brand» definiert werden. Dabei ist die 
Alarmierung zu definieren und die damit verbun-
denen Verantwortlichkeiten festzulegen. In diesem 
wichtigen Schritt sind alle involvierten Stellen be-

Anfahrtsweg zu Berg
stationen – eine besondere 
Herausforderung für die 
Interventionskräfte.
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reits bei der Planung einzubeziehen und 
die geeigneten Mittel zu evaluieren und 
verbindlich festzulegen. Ebenfalls muss 
die Evakuierung aus den Fahrzeugen 
(Rückführungszeit der Fahrzeuge in die 
Stationen/Evakuierungszone) und den 
Stationen sowie gefährdeten Bereichen 
detailliert geplant, definiert und festge-
halten werden. Diese Planung mit den 
damit ermittelten Evakuationszeiten bildet 
einen wesentlichen Bestandteil für den 
Nachweis der Schutzzielerfüllung. 

Ebenso ist der Einbezug der Feuer-
wehr ein ausserordentlich wichtiges 
Thema. Einerseits stellt der Anfahrtsweg, 
beispielsweise zu einer Bergstation, für 
die Interventionskräfte eine besondere  
Herausforderung dar. Andererseits stellt 
sich dann auch die Frage, wenn diese 
dort angekommen sind, womit gelöscht 
wird. Wasser ist vielfach nicht einfach so 
vorhanden. So wären beispielsweise Lei-
tungen zu Schneekanonen eine Alter-
native, wenn bekannt ist, wie diese ge-
nutzt werden können. Denkbar ist auch 
eine Wasserversorgung mittels Hub-
schrauber, was jedoch auch vorgeplant 
sein muss und zudem einen nicht un-
erheblichen Zeitbedarf verursacht. Mit 
einer guten Vorplanung, gepaart mit 
vorausschauenden technischen Mass-
nahmen, könnte so rasch eine alternative 
Löschwasserversorgung zur Verfügung 
gestellt werden.

Somit handelt es sich bei einem sol-
chen Brandschutzgutachten um ein kom-
plexes Dokument aus Gefahrenermitt-

lung, Risikoanalyse, Massnahmenplan, 
Umsetzungsvorgabe und Nachweis und 
stellt den Verfasser vor eine äusserst 
komplexe Aufgabe, welche nur mit gros-
ser Erfahrung bewältigt werden kann.

Umsetzung Brandschutznachweis

Während die Umsetzung respektive die 
Ausführungsbegleitung der baulichen 
und technischen Brandschutzmass-
nahmen nicht wesentlich vom üblichen 
Vorgehen gemäss den VKF-Brandschutz-
vorschriften abweicht, braucht der orga-
nisatorische Teil einen wesentlich grös-
seren Aufwand. Müssen doch alle für den 
Betrieb notwendigen Betriebskonzepte, 
Checklisten, Anweisungen, Listen usw. 
erarbeitet werden. Auch der Schulungs-
bedarf der Beteiligten darf dabei nicht 
vernachlässigt werden, und so müssen 
umfassende Instruktionen, Einweisungen 
und Schulungen sichergestellt werden.

Der Abschluss muss mit einer Über-
einstimmungserklärung Brandschutz 
zuhanden des Bundesamts für Verkehr 
(BAV) bestätigt werden. Mit einer Be-
triebsbewilligung wird der Betrieb ent-
sprechend dem Brandschutznachweis 
freigegeben.

Betrieb

Vielfach stellt sich im Betrieb die Frage, 
ob es eine/n Sicherheitsbeauftragte/n 
im Brandschutz benötigt. Mit der Kom-
plexität des Brandschutznachweises 
sowie dem sehr grossen Anteil von or-
ganisatorischen Massnahmen ist die Be-

nennung eines Sicherheitsbeauftragten 
im Brandschutz für Bahnanlagen zwin-
gend notwendig. Er ist verantwortlich für 
die Umsetzung des Brandschutznach-
weises während der Betriebsphase und 
die Pflege und Aufrechterhaltung der 
betrieblichen Brandschutzmassnahmen; 
er führt die Notfallplanung laufend fort.

Somit muss auch dafür gesorgt wer-
den, dass der Sicherheitsbeauftragte im 
Brandschutz und natürlich auch allfällige 
Stellvertreter über eine ausreichende 
Aus- und Weiterbildung verfügen.

Die Betriebsbewilligung ist zeitlich 
beschränkt. Periodisch werden die Rah-
menbedingungen durch das Bundesamt 
für Verkehr geprüft. Dies umfasst jeweils 
auch das Brandschutzgutachten. Dieses 
muss dafür wiederum durch eine un-
abhängige Fachperson überprüft wer-
den. Insbesondere wird dabei geprüft, 
ob die Gefahrenermittlung noch mit dem 
aktuellen Betrieb übereinstimmt und 
wieweit die Risikobetrachtung noch  
zutreffend ist. Auch müssen die definier-
ten Massnahmen auf deren Zustand  
hin überprüft werden. Mit einem aktua-
lisierten Brandschutzgutachten wird 
dann auch die Betriebsbewilligung ver-
längert.

Fazit

Eine Google-Recherche zu «Brandschutz 
bei Seilbahnen» bringt unter vielem auch 
einen Treffer, der von einem «Sonderfall 
Seilbahnen» spricht. Dies bringt das hier 
Beschriebene auf den Punkt.

Gefährdungsliste

3.0 – Station 
(Antriebsraum)

Ein Brand im Antriebsraum ist als eines der schwerwiegendsten Brandszenarios anzusehen.  
Ein dortiger Brand führt im schlimmsten Fall dazu, dass neben dem Hauptantrieb auch der Hilfs-
betrieb nicht mehr funktioniert bzw. in Betrieb genommen werden kann. Falls im Antriebsraum  
ein Brand ausser Kontrolle gerät, so kann dieser ggf. nach längerer Zeit via die Deckenöffnung 
(Transmission / Welle) auf das Förderseil übergreifen, was zu einem Fahrzeugabsturz führt.

3.1 Es müssen Brandmelder installiert werden.

3.2 Es ist ein CO2-Löscher zu installieren.

3.3 Es dürfen keine rasch abbrennenden und/oder leicht entzündliche Materialien sowie Gase  
gelagert werden.

3.4 Brennbare Flüssigkeiten von 26 – 100 Liter müssen in einem nichtbrennbaren Schrank mit Auffang-
wanne und Warnzeichen gelagert werden. Wir empfehlen, den 20-Liter-Kanister Diesel, welcher für 
den Hilfsbetrieb benötigt wird, im Schrank mit Auffangwanne zu platzieren.

3.5 Es dürfen nur Materialien gelagert werden, welche für den Betrieb der Sesselbahn benötigt werden. 
Es ist auf Sauberkeit und Ordnung zu achten.

Die Tabelle zeigt einen Ausschnitt aus der Gefährdungsliste.
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